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Gesetz
zur Anpassung des Datums der Besoldungserhöhung, zur Abschaffung der Kostendämpfungspauschale,  

zur Verbesserung der personellen Ausstattung der Bezirksverordnetenversammlungen,  
zur Einführung der Lernmittelfreiheit, zur Beitragsfreiheit der Hortbetreuung in den Jahrgangsstufen 1 und 2  

und zur Abschaffung der Bedarfsprüfung im Kernmodul  
(Haushaltsumsetzungsgesetz)

Vom 9. April 2018

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur Anpassung der 

Besoldung und Versorgung für das 
Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des 

Sonderzahlungsgesetzes und zur Änderung 
weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften

Das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das 
Land Berlin 2017/2018, zur Änderung des Sonderzahlungsgesetzes 
und zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 
20. Juli 2017 (GVBl. S. 382) wird wie folgt geändert:
1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) In § 2 Absatz 4, 5 und 6 wird jeweils die Angabe „1. August 
2018“ durch die Angabe „1. Juni 2018“ ersetzt.

b) In § 3 Absatz 3 und 4 wird jeweils die Angabe „1. August 
2018“ durch die Angabe „1. Juni 2018“ ersetzt.

2. In Artikel 8 Absatz 2 wird die Angabe „1. August 2018“ durch 
die Angabe „1. Juni 2018“ ersetzt.

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtengesetzes

§ 76 des Landesbeamtengesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. 
S. 70), das zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 2. Februar 
2018 (GVBl. S. 160) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Absätze 5 bis 10 werden aufgehoben.
2. Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 5.

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über die 

Entschädigung der Mitglieder der 
Bezirksverordnetenversammlungen, 
der Bürgerdeputierten und sonstiger 

ehrenamtlich tätiger Personen

§ 8a Absatz 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder 
der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und 
sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen vom 29. November 1978 
(GVBl. S. 2214), das zuletzt durch Artikel II des Gesetzes vom  
18. Dezember 2013 (GVBl. S. 920) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„(4) Die Fraktionen erhalten gegen Nachweis ihrer Aufwendun-
gen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, soweit sie jeweils insgesamt nicht mehr 
als drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die Perso-
nalmittel betragen für die Fraktionen
1. mit einer Stärke von weniger als zehn Mitgliedern bis zu 4.227 Euro,
2. mit einer Stärke von zehn bis zwanzig Mitgliedern das bis zu 

1,25-fache des Betrags aus Ziffer 1,
3. mit einer Stärke von mehr als zwanzig Mitgliedern das bis zu 

1,5-fache des Betrags aus Ziffer 1
jeweils monatlich zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des 
Arbeitgebers. Die Beträge werden jeweils zum 1. Januar eines jeden 
Jahres angepasst. Die Höhe bemisst sich an der Höhe der Kosten-

pauschale für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten, 
die der Präsident des Abgeordnetenhauses gemäß § 7 Absatz 5 des 
Landesabgeordnetengesetzes im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin veröffentlicht. § 7 Absatz 3 Satz 4 des Landesabgeordneten-
gesetzes ist in der jeweiligen Fassung entsprechend anzuwenden. 
Die Richtlinien des Präsidiums des Abgeordnetenhauses von Berlin 
für den Ersatz von Aufwendungen für die Beschäftigung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Mitglieder des Abgeordneten-
hauses von Berlin nach § 7 Absatz 3 des Landesabgeordnetengeset-
zes vom 16. Dezember 2013 in der jeweils geltenden Fassung sind 
entsprechend anzuwenden.“

Artikel 4 
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 19 Absatz 6 Satz 11 werden die Wörter „und entgelt-

pflichtig“ gestrichen.
2. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:
„Die für den Unterricht erforderlichen Lernmittel (Schulbü-
cher, ergänzende Druckschriften und andere Unterrichtsme-
dien) werden den Schülerinnen und Schülern der öffent-
lichen Schulen vom Land Berlin leihweise zur Verfügung 
gestellt. Ausnahmen hinsichtlich privat zu beschaffender 
Lernmittel ab Jahrgangsstufe 7 mit einer Höhe von bis zu 
100 Euro (Eigenanteil) regelt die für das Schulwesen zustän-
dige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach Ab-
satz 4; von der Zahlung eines Eigenanteils sind Personen 
ausgenommen, denen die private Beschaffung wirtschaft-
lich unzumutbar ist. Weitere Zuzahlungen für Lernmittel 
durch Erziehungsberechtigte oder volljährige Schülerinnen 
und Schüler sind unzulässig.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung 

hat durch Rechtsverordnung das Nähere über die Bereitstel-
lung der Lernmittel zu regeln, insbesondere
1. die Höhe des privat zu erbringenden Eigenanteils,
2. die nähere Ausgestaltung von Lernmittelfonds,
3. den von der Zahlung eines Eigenanteils befreiten Perso-

nenkreis.
In der Rechtsverordnung kann der von der Zahlung eines 
Eigenanteils befreite Personenkreis auf die Empfänger von 
Unterstützungsleistungen aus öffentlichen Haushalten be-
schränkt werden.“

Artikel 5 
Änderung des Tagesbetreuungs- 

kostenbeteiligungsgesetzes

Das Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. April 2010 (GVBl. S. 250), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 243) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. § 3 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Vor Beginn der regelmäßigen Schulpflicht wird, ein-

schließlich der Fälle nach den Absätzen 2 und 3, mit Ausnahme 
der Beteiligung an den Kosten für eine im Angebot enthaltene 
Verpflegung, eine Kostenbeteiligung nach § 1 Absatz 1 nicht  
erhoben. Satz 1 gilt auch im Falle einer Rückstellung nach § 42 
Absatz 3 des Schulgesetzes. Dies gilt ebenfalls für Angebote der 
ergänzenden Förderung und Betreuung, die in den Jahrgangs-
stufen 1 und 2 sowie in der Eingangsstufe an Schulen mit dem 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-
lung“ in Anspruch genommen werden.“

2. § 4a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 
4, die nur eine Betreuung in den Ferien benötigen, erhalten 
an der Ganztagsgrundschule in gebundener Form eine Be-
treuung zwischen 7.30 und 16.00 Uhr, an der verlässlichen 
Halbtagsgrundschule eine Betreuung zwischen 7.30 und 
13.30 Uhr, wenn sie einen entsprechenden Betreuungsver-
trag mit einer Laufzeit von mindestens einem Schuljahr ab-
schließen. Die Kostenbeteiligung für die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 ist in vier gleichen auf 
das Schuljahr bezogenen Quartalsbeiträgen zu zahlen. Bei 
einem Vertragsbeginn im laufenden Schuljahr sind die ent-
sprechenden Teilraten für das laufende und die verbleiben-
den Quartale zu leisten. Bei außerordentlicher Beendigung 
des Betreuungsvertrages im laufenden Schuljahr ist die 
Kostenbeteiligung für das laufende und für die abgelaufenen 
Quartale zu leisten. Für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 1 und 2 und der Eingangsstufe an Schulen mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ ist die Betreuung in den Ferien kostenfrei.“

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Die Höhe der Kostenbeteiligung richtet sich entspre-

chend den gewählten Betreuungsmodulen sowie der jeweili-
gen Jahrgangsstufe nach Anlage 2 oder 2a. Die Kostenbe-
teiligung für die Betreuung an Schulen nach Absatz 4 richtet 
sich nach der Kostenbeteiligung an Ganztagsgrundschulen 
in gebundener Form; für die Frühbetreuung in der Unter-
stufe oder den Jahrgangsstufen 3 und 4 gilt dabei Anlage 2 
Spalte 1, für die Betreuung von 15.00 bis 16.00 Uhr Anla-
ge 2 Spalte 8, für die Betreuung von 15.00 bis 18.00 Uhr 
Anlage 2 Spalte 2, für die Frühbetreuung in Kombination  
mit der Betreuung von 15.00 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spalte 4, 
für die Frühbetreuung in Kombination mit der Betreuung 
von 15.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2 Spalte 6 und für die aus-
schließliche Ferienbetreuung Anlage 2 Spalte 10. Wenn das 
Betreuungsmodul nach Absatz 1 Satz 4 in Kombination mit 
dem Betreuungsmodul nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ge-
wählt wird, richtet sich die Höhe der Kostenbeteiligung 
nach Anlage 2 Spalte 6; werden weitere Betreuungsmodule 
nach Absatz 1 Satz 4 in Anspruch genommen, richtet sich 
die Kostenbeteiligung nach Anlage 2 Spalte 7. Die Kosten-
beteiligung für die Betreuung an Schulen mit einem von Ab-
satz 1 Satz 1 abweichenden Beginn und/oder Ende der Be-
treuungszeit entspricht der Kostenbeteiligung für verlässli-
che Halbtagsgrundschulen; für die Frühbetreuung gilt 
Anlage 2 Spalte 1, für die Nachmittagsbetreuung je nach 
Umfang Anlage 2 Spalte 3 oder 6, für beide Betreuungs-
formen zusammen je nach Umfang Anlage 2 Spalte 5 oder 7 
und für die ausschließliche Ferienbetreuung Anlage 2 Spalte 9. 
Für die Betreuung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 außerhalb 
der Ferienzeiten gilt Anlage 2a. Für Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die auf Grund eines beson-
deren Betreuungsbedarfs eine Betreuung in den Ferien in 
Anspruch nehmen, gilt für die Ferienbetreuung von 7.30 bis 
13.30 Uhr Anlage 2 Spalte 9 und für die Ferienbetreuung 
von 7.30 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spalte 10 jeweils ent-
sprechend, für die Betreuung von 6.00 bis 7.30 Uhr gilt  

An lage 2a Spalte 9 und für die Betreuung von 16.00 bis 
18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 10. Für Schülerinnen und Schü-
ler der Mittelstufe an Schulen mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und für Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 mit dem 
Förderschwerpunkt „Autistische Behinderung“ an Auftrags-
schulen gilt für die Betreuung von 15.00 bis 16.00 Uhr An-
lage 2a Spalte 8, für die Frühbetreuung Anlage 2a Spalte 1, 
für die Frühbetreuung in Kombination mit der Betreuung 
von 15.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 4 und für die 
Frühbetreuung in Kombination mit der Betreuung von 15.00 
bis 16.00 Uhr Anlage 2a Spalte 5; für die Betreuung in den 
Ferien gilt für die Betreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr Anla-
ge 2 Spalte 9, für die Betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr An-
lage 2 Spalte 10, für die Betreuung von 6.00 bis 7.30 Uhr 
Anlage 2a Spalte 9 und für die Betreuung von 16.00 bis 
18.00 Uhr Anlage 2a Spalte 10 jeweils entsprechend. Für 
Schülerinnen und Schüler der Ober- und Abschlussstufe an 
Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ und für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 7 bis 10 mit dem Förderschwerpunkt 
„Autistische Behinderung“ an Auftragsschulen sowie für die 
in § 28a der Sonderpädagogikverordnung genannten Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 gilt für die 
Frühbetreuung Anlage 2a Spalte 1, für die Frühbetreuung in 
Kombination mit der Betreuung von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Anlage 2a Spalte 4; für die Betreuung in den Ferien gilt für 
die Betreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr Anlage 2 Spalte 9, für 
die Betreuung von 7.30 bis 16.00 Uhr Anlage 2 Spalte 10, 
für die Betreuung von 6.00 bis 7.30 Uhr Anlage 2a Spalte 9 
und für die Betreuung von 16.00 bis 18.00 Uhr Anlage 2a 
Spalte 10 jeweils entsprechend.“

3. Anlage 2 Fußnote 1) wird wie folgt gefasst:
„1) Unterstufe an Schulen mit dem sonderpädagogischen För-

derschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sowie Jahrgangs-
stufen 3 und 4 an Auftragsschulen mit dem Förderschwer-
punkt „Autistische Behinderung“ “

Artikel 6 
Änderung der Schülerförderungs- und 

-betreuungsverordnung

§ 4 der Schülerförderungs- und -betreuungsverordnung vom  
24. Oktober 2011 (GVBl. S. 506), die zuletzt durch Verordnung vom 
7. November 2014 (GVBl. S. 400) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. Nach Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

„(6) Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 1 und 2 
der Ganztagsschule in der offenen Form wird für die Zeit von 
13.30 bis 16.00 Uhr, Schülerinnen und Schülern der Eingangs-
stufe an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“ wird für die Zeit von 15.00 bis 
16.00 Uhr ohne weitere Bedarfsprüfung eine ergänzende Förde-
rung und Betreuung gewährt.“

2. Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 7 bis 9.

Artikel 7 
Änderung der Lernmittelverordnung

§ 6 Absatz 1 der Lernmittelverordnung vom 16. Dezember 2010 
(GVBl. S. 662), die durch Verordnung vom 2. November 2012 
(GVBl. S. 382) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerin-
nen oder Schüler ab Jahrgangsstufe 7 aufwärts sind nach § 50 Ab-
satz 2 Satz 2 des Schulgesetzes verpflichtet, für jedes Schuljahr 
Lernmittel selbst und auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Höchst-
betrag des Eigenanteils beträgt 100 Euro je Schülerin oder Schüler 
und bezieht sich auf den Neuwert der für das jeweilige Schuljahr zu 
beschaffenden Lernmittel.“
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Artikel 8 
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt am 1. Juni 2018 in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

(3) Artikel 3 tritt zum 1. des Monats in Kraft, der auf den Tag der 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin folgt.

(4) Artikel 4 Nummer 2 und Artikel 7 treten am 1. August 2018  
in Kraft.

(5) Artikel 4 Nummer 1, Artikel 5 und Artikel 6 treten am 1. August 
2019 in Kraft.

Berlin, den 9. April 2018

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Viertes Gesetz
zur Änderung der Bauordnung für Berlin

Vom 9. April 2018

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Bauordnung für Berlin

Die Bauordnung für Berlin vom 29. September 2005 (GVBl. 
S. 495), die zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 16 wird die folgende Angabe einge-
fügt:
„§ 16a  Bauarten“

b) In der Überschrift zum Dritten Teil, Dritter Abschnitt, wer-
den nach dem Wort „Bauprodukte“ das Komma und das 
Wort „Bauarten“ gestrichen.

c) Vor der Angabe zu § 17 werden im Dritten Abschnitt die 
folgenden Angaben eingefügt:
„§ 16b  Allgemeine Anforderungen für die Verwendung 

von Bauprodukten
§ 16c  Anforderungen für die Verwendung von CE-ge-

kennzeichneten Bauprodukten“
d) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17 Verwendbarkeitsnachweise“
e) Die Angaben zu den §§ 21 bis 25 werden wie folgt gefasst:

„§ 21 Übereinstimmungsbestätigung
§ 22      Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder 

des Herstellers
§ 23    Zertifizierung
§ 24    Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungsstellen
§ 25     Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen“

f) Nach der Angabe zu § 63a wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 63b  Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von 

Gebäuden mit Wohnraum“
g) Nach der Angabe zu § 86 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 86a Technische Baubestimmungen“
h) In der Angabe zu § 89 werden nach dem Wort „Verfahren“ 

ein Komma und das Wort „Übergangsvorschriften“ einge-
fügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Nummer 11 und 12 wird wie folgt gefasst:

„11. Wohnheime,
12.   Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behin-

derung und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur 
Unterbringung von Personen, ausgenommen Tagesein-
richtungen einschließlich Tagespflege für nicht mehr 
als zehn Kinder,“

b) Absatz 10 wird wie folgt gefasst:
„(10) Bauprodukte sind
1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bau-

sätze gemäß Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des  
Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter 
Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten 
und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates 

(ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) die hergestellt werden, 
um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausät- 
zen gemäß Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, die hergestellt wer-
den, um mit dem Erdboden verbunden zu werden

und deren Verwendung sich auf die Anforderungen nach § 3 
Satz 1 auswirken kann.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
b) Der bisherige Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 
und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natür lichen 
Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden, die natürlichen 
Ressourcen nachhaltig genutzt werden, umweltverträgliche 
Rohstoffe und Sekundärstoffe verwendet werden, und sie die 
allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend 
dauerhaft erfüllen und die Nutzbarkeit für alle Menschen ge-
währleistet ist; dabei sind die Grundanforderungen an Bau-
werke gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu 
beachten. Dies gilt auch für die Beseitigung von Anlagen und 
bei der Änderung ihrer Nutzung. Verwendete Baustoffe und 
Teile des Bauwerks müssen weitestmöglich nach dem Ab-
bruch wiederverwendet oder recycelt werden können.“

c) Die Absätze 2 bis 5 werden aufgehoben.
4. § 6 Absatz 9 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 4 wird das Wort „und“ nach dem Komma 

am Ende gestrichen.
bb) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 

und das Wort „und“ ersetzt.
cc) Es wird folgende Nummer 6 angefügt:

„6.  der Ersatz bestehender Gebäude innerhalb der bis-
herigen Abmessungen; bei Gebäuden mit Wohn-
raum der Ersatz nur unter der Voraussetzung der 
Beibehaltung des Maßes der baulichen Nutzung.“

b) Satz 2 wird aufgehoben.
c) In dem neuen Satz 2 werden die Wörter „Die Sätze 1 und 2 

gelten“ durch die Wörter „Satz 1 gilt“ ersetzt.
5. Nach § 16 wird der folgende § 16a eingefügt:

„§ 16a 
Bauarten

(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden, wenn bei ihrer 
Anwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck entsprechenden ange-
messenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes erfüllen und für ihren Anwendungs-
zweck tauglich sind.

(2) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach 
§ 86a Absatz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 Buchstabe a wesent-
lich abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der 
Technik nicht gibt, dürfen bei der Errichtung, Änderung und In-
standhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn 
für sie
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gen für diese Verwendung entsprechen. Die §§ 17 bis 25 Ab-
satz 1 gelten nicht für Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung 
auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen.“

8. § 17 wird wie folgt gefasst:

„§ 17 
Verwendbarkeitsnachweise

(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 18 bis 20) ist für ein 
Bauprodukt erforderlich, wenn
1 es keine Technische Baubestimmung und keine allgemein 

anerkannte Regel der Technik gibt,
2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung 

(§ 86a Absatz 2 Nummer 3) wesentlich abweicht oder
3. eine Verordnung nach § 86 Absatz 4a es vorsieht.

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich für ein 
Bauprodukt,
1. das von einer allgemein anerkannten Regel der Technik ab-

weicht oder
2. das für die Erfüllung der Anforderungen dieses Gesetzes 

oder auf Grund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Be-
deutung hat.

(3) Die Technischen Baubestimmungen nach § 86a enthalten 
eine nicht abschließende Liste von Bauprodukten, die keines 
Verwendbarkeitsnachweises nach Absatz 1 bedürfen.“

9. § 18 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt unter den  

Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung für Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit 
im Sinne des § 16b Absatz 1 nachgewiesen ist.“

10. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prüfverfah-
ren beurteilt werden, bedürfen anstelle einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses. Dies wird mit der Angabe der maßgeben-
den technischen Regeln in den Technischen Baubestimmungen 
nach § 86a bekannt gemacht.

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von 
einer Prüfstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 1 für nicht geregelte 
Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit 
im Sinne des § 16b Absatz 1 nachgewiesen ist. § 18 Absatz 2,  
4 bis 7 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbehörde für Stellen 
nach § 24 Satz 1 Nummer 1, § 86 Absatz 4 Nummer 2 kann all-
gemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen oder 
widerrufen.“

11. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Mit Zustimmung der für das Bauwesen zuständigen Se-
natsverwaltung dürfen unter den Voraussetzungen des § 17 
Absatz 1 im Einzelfall Bauprodukte verwendet werden, 
wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des § 16b Absatz 1 
nachgewiesen ist.“

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die Angabe 
„§ 3 Satz 1“ ersetzt.

12. § 22 wird § 21 und wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Übereinstimmungsnach-

weis“ durch das Wort „Übereinstimmungsbestätigung“ ersetzt.
b) In Absatz 1 werden die Wörter „technischen Regeln nach 

§ 17 Abs. 2“ durch die Wörter „Technischen Baubestim-
mungen nach § 86a Absatz 2“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche In-
stitut für Bautechnik oder

2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die für 
das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung

erteilt worden ist. § 18 Absatz 2 bis 7 gilt entsprechend.
(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung genügt 

ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Bauarten, 
wenn die Bauart nach allgemein anerkannten Prüfverfahren be-
urteilt werden kann. In der Verwaltungsvorschrift nach § 86a 
Absatz 1 werden diese Bauarten mit der Angabe der maßgeben-
den technischen Regeln bekannt gemacht. § 19 Absatz 2 gilt ent-
sprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu erwarten 
sind, kann die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung 
im Einzelfall oder für genau begrenzte Fälle allgemein festle-
gen, dass eine Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist.

(5) Bauarten bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstim-
mung mit den Technischen Baubestimmungen nach § 86a Ab-
satz 2, den allgemeinen Bauartgenehmigungen, den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauarten oder den vorha-
benbezogenen Bauartgenehmigungen; als Übereinstimmung 
gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. § 21 Ab-
satz 2 gilt für den Anwender der Bauart entsprechend.

(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in außergewöhnlichem 
Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Per-
sonen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen 
abhängt, kann in der Bauartgenehmigung oder durch Rechtsver-
ordnung der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung 
vorgeschrieben werden, dass der Anwender über solche Fach-
kräfte und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis hierüber 
gegenüber einer Prüfstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu er-
bringen hat. In der Rechtsverordnung können Mindestanforde-
rungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende 
Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der An-
erkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei 
Ausführung oder Instandhaltung bedürfen, kann in der Bauart-
genehmigung oder durch Rechtsverordnung der für das Bau-
wesen zuständigen Senatsverwaltung die Überwachung dieser 
Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle nach § 24 Satz 1 
Nummer 5 vorgeschrieben werden.“

6. In der Überschrift zum Dritten Teil, Dritter Abschnitt, werden 
nach dem Wort „Bauprodukte“ das Komma und das Wort „Bau-
arten“ gestrichen.

7. Im Dritten Teil, Dritter Abschnitt, werden vor § 17 die folgenden 
§§ 16b und 16c eingefügt:

„§ 16b 
Allgemeine Anforderungen 

für die Verwendung von Bauprodukten
(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer 

Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck entsprechenden ange-
messenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind.

(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den europäischen Wirt-
schaftsraum genannten technischen Anforderungen entspre-
chen, dürfen verwendet werden, wenn das geforderte Schutz-
niveau gemäß § 3 Satz 1 gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

§ 16c 
Anforderungen für die Verwendung 

von CE-gekennzeichneten Bauprodukten
Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung trägt, darf ver-

wendet werden, wenn die erklärten Leistungen den in diesem 
Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes festgelegten Anforderun-



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      74. Jahrgang      Nr. 10       19. April 2018 207

sprechend wahrgenommen werden, und wenn sie über die er-
forderlichen Vorrichtungen verfügen.“

16. Nach § 24 wird folgender § 25 eingefügt:

„§ 25 
Besondere Sachkunde- und 

Sorgfaltsanforderungen
(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in außergewöhn-

lichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit be-
trauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch 
Rechtsverordnung der für das Bauwesen zuständigen Senatsver-
waltung vorgeschrieben werden, dass der Hersteller über solche 
Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis hierü-
ber gegenüber einer Prüfstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu 
erbringen hat. In der Rechtsverordnung können Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende 
Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der An-
erkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(2) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaf-
ten oder ihres besonderen Verwendungszwecks einer außerge-
wöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder 
Reinigung bedürfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechts-
verordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde die Überwachung 
dieser Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle nach § 24 
Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben werden, soweit diese Tätig-
keiten nicht bereits durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 er-
fasst sind.“

17. Dem § 26 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aus-

steifende sowie raumabschließende Bauteile, die hochfeuer-
hemmend oder feuerbeständig sein müssen, in Holzbauweise 
zulässig, wenn die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit ge-
währleistet wird.“

18. In § 51 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die Angabe 
„§ 3 Satz 1“ ersetzt.

19. In § 53 Absatz 1 werden nach Satz 2 die folgenden Sätze einge-
fügt:
„Sie oder er hat die zur Erfüllung der Anforderungen dieses Ge-
setzes oder auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise 
und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten und den an-
gewandten Bauarten bereitzuhalten. Werden Bauprodukte ver-
wendet, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklärung bereitzuhalten.“

20. Dem § 55 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
„Sie oder er hat die zur Erfüllung der Anforderungen dieses Ge-
setzes oder auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise 
und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten und den an-
gewandten Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereit-
zuhalten. Bei Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung nach 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungser-
klärung bereitzuhalten.“

21. In § 59 Absatz 1 werden nach dem Wort „Baugenehmigung,“ die 
Wörter „die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum bedarf 
der Genehmigung,“ eingefügt.

22. § 61 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Beseitigung von Ge-
bäuden mit Wohnraum.“

b) In dem neuen Satz 5 wird die Angabe „Satz 3“ durch die 
Angabe „Satz 4“ ersetzt.

23. § 62 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden nach dem Wort „nicht“ die Wörter „für die 

Schaffung von Ersatzwohnraum und“ eingefügt.

„Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 22).“

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden aufgehoben.
d) Absatz 3 wird aufgehoben.
e) Absatz 4 wird Absatz 3 und nach dem Wort „Übereinstim-

mungserklärung“ werden die Wörter „und die Erklärung, 
dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist,“ gestrichen.

f) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 4 und 5.
13. § 23 wird § 22 und wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „technischen Regeln 
nach § 17 Abs. 2, in der Bauregelliste A“ durch die Wörter 
„Technischen Baubestimmungen nach § 86a“ ersetzt.

b) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:
„(3) In den Technischen Baubestimmungen nach § 86a, in 

den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen oder in den 
Zustimmungen im Einzelfall kann eine Zertifizierung vor 
Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben 
werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemäßen 
Herstellung eines Bauproduktes erforderlich ist. Die für das 
Bauwesen zuständige Senatsverwaltung kann im Einzelfall 
die Verwendung von Bauprodukten ohne Zertifizierung ge-
statten, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den 
technischen Regeln, Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zu-
stimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden,  
bedürfen nur einer Übereinstimmungserklärung nach Ab-
satz 1, sofern nichts anderes bestimmt ist.“

14. § 24 wird § 23 und wird wie folgt gefasst:

„§ 23 
Zertifizierung

(1) Der Herstellerin oder dem Hersteller ist ein Übereinstim-
mungszertifikat von einer Zertifizierungsstelle nach § 24 zu er-
teilen, wenn das Bauprodukt
1. den Technischen Baubestimmungen nach § 86a Absatz 2, 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremd-
überwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen 
nach § 24 durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat regelmä-
ßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt den Technischen Baube-
stimmungen nach § 86a Absatz 2, der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.“

15. § 25 wird § 24 und Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung kann eine 
natürliche oder juristische Person als
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher 

Prüfzeugnisse (§ 19 Absatz 2),
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Be-

stätigung der Übereinstimmung (§ 22 Absatz 2),
3. Zertifizierungsstelle (§ 23 Absatz 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 23 

Absatz 2),
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 16a 

Absatz 7 und § 25 Absatz 2 oder
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 16a Absatz 6 und § 25 

Absatz 1
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ihrer 
Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer 
Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür bieten, 
dass diese Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      74. Jahrgang      Nr. 10       19. April 2018208

Ausnahmen und Befreiungen benachrichtigen, wenn zu erwar-
ten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belan-
ge berührt werden. Einwendungen sind innerhalb von zwei Mo-
naten nach Zugang der Benachrichtigung bei der Bauaufsichts-
behörde vorzubringen. Die benachrichtigten Nachbarn werden 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der 
Beteiligung nicht fristgemäß geltend gemacht worden sind; auf 
diese Rechtsfolge ist in der Benachrichtigung hinzuweisen.

(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichti-
genden Nachbarn die Lagepläne und Bauzeichnungen unter-
schrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt 
haben. Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben nicht im Sinne 
von Satz 1 zugestimmt, sind ihnen die Baugenehmigung, Be-
freiung und Abweichungs- oder Ausnahmezulassung zuzustel-
len.

(3) Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit 
oder ihres Betriebs geeignet sind, die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen oder zu beläs-
tigen, kann die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag der Bauherrin 
oder des Bauherrn das Bauvorhaben im Amtsblatt für Berlin und 
außerdem entweder im Internet oder in örtlichen Tageszeitun-
gen, die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet sind, 
öffentlich bekannt machen. Bei der Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn dadurch dem Wohnen 

dienende Nutzungseinheiten mit einer Größe von insgesamt 
mehr als 2500 Quadratmeter Bruttogrundfläche geschaffen 
werden,

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn da-
durch die gleichzeitige Nutzung durch mehr als 50 zusätzli-
che Besucher ermöglicht wird, und

3. von Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9, 10, 12, 13, 
15 oder 16,

ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt zu machen, wenn es 
innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebs-
bereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes liegt; ist der angemessene Sicherheitsabstand 
nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich das Vorhaben innerhalb 
des Achtungsabstands des Betriebsbereichs befindet. Satz 2 gilt 
nicht, wenn die für die Stadtplanung zuständige Stelle zu dem 
Ergebnis kommt, dass dem Gebot, den angemessenen Sicher-
heitsabstand zu wahren, bereits in einem Bebauungsplan Rech-
nung getragen ist. Verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Satz 1 
oder 2, finden Absatz 1 und 2 keine Anwendung.

(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 und 2 ist 
über Folgendes zu informieren:
1. über den Gegenstand des Vorhabens,
2. über die für die Genehmigung zuständige Behörde, bei der 

der Antrag nebst Unterlagen zur Einsicht ausgelegt wird, so-
wie wo und wann Einsicht genommen werden kann,

3. darüber, dass Personen, deren Belange berührt sind, und 
Vereinigungen, welche die Anforderungen von § 3 Absatz 1 
oder § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2017 
(BGBl. I S. 3290), das durch Artikel 2 Absatz 18 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung erfüllen (betroffene Öf-
fentlichkeit), Einwendungen bei einer in der Bekanntma-
chung bezeichneten Stelle bis zu zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist nach Absatz 5 Satz 1 erheben können; 
dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen sind 
und der Ausschluss von umweltbezogenen Einwendungen 
nur für das Genehmigungsverfahren gilt,

4. dass die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden 
kann.

b) Es wird folgender Satz angefügt:
„Satz 1 gilt nicht für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn dadurch dem Woh-

nen dienende Nutzungseinheiten mit einer Größe von 
insgesamt mehr als 2500 Quadratmeter Brutto-Grund-
fläche geschaffen werden, und

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn 
dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr als 50 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird,

die innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines 
Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2771) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung liegen; ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht 
bekannt, ist maßgeblich, ob sich das Vorhaben innerhalb des 
Achtungsabstands des Betriebsbereichs befindet.“

24. § 63 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma  

ersetzt.
b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort  

„sowie“ ersetzt.
c) Es wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. die Einhaltung der Vorschriften über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum.“

25. Nach § 63a wird folgender § 63b eingefügt:

„§ 63b 
Genehmigungsverfahren für die Beseitigung 

von Gebäuden mit Wohnraum
Bei der Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum werden  

geprüft
1. die Einhaltung der Vorschriften über das Verbot der Zweck-

entfremdung von Wohnraum und
2. die Einhaltung anderer öffentlich-rechtlicher Anforderun-

gen, soweit wegen der Genehmigung eine Entscheidung 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt 
oder ersetzt wird.

Ist die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum nur bei Schaf-
fung von Ersatzwohnraum zulässig, ist die Genehmigung erst zu 
erteilen, wenn eine Baugenehmigung für das Gebäude mit Er-
satzwohnraum vorliegt. Es gelten die §§ 61 Absatz 3 Satz 4 und 5; 
68; 69 Absatz 1 bis 3; 71 bis 73 entsprechend.“

26. § 64 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 

und das Wort „sowie“ ersetzt.
b) Es wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. die Erhaltung der Vorschriften über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum.“

27. In § 66 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 werden nach den Wörtern 
„Mittel- und Großgaragen“ die Wörter „im Sinne der Verord-
nung nach § 86 Absatz 1 Nummer 3“ gestrichen.

28. § 67 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die Angabe 

„§ 3 Satz 1“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 3 Satz 3“ durch die An-

gabe „§ 86a Absatz 1 Satz 4“ ersetzt.
29. § 70 wird wie folgt gefasst:

„§ 70 
Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit

(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümer benachbar-
ter Grundstücke (Nachbarn) vor Zulassung von Abweichungen, 
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b) In Satz 3 wird nach dem Wort „Antrag“ das Wort „zweimal“ 
eingefügt.

c) In Satz 4 werden die Wörter „§ 7 Absatz 2 Satz 2“ durch die 
Wörter „§ 73 Absatz 2 Satz 2“ ersetzt.

32. In § 76 Absatz 6 Satz 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die 
Angabe „§ 3 Satz 1“ ersetzt.

33. § 77 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen, für die nach § 70 
Absatz 3 eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.“

b) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 4 genannten Anlagen die 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 70 Absatz 3 bis 6 durch.“

34. In § 78 wird die Angabe „§ 22“ durch die Angabe „§ 21“ ersetzt.
35. In § 79 Absatz 1 Satz 2 werden die Nummern 3 und 4 wie folgt 

gefasst:
„3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der Verord-

nung (EU) Nr. 305/2011 keine CE-Kennzeichnung oder ent-
gegen § 21 kein Ü-Zeichen tragen,

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der 
CE-Kennzeichnung oder dem Ü-Zeichen (§ 21 Absatz 3)  
gekennzeichnet sind.“

36. § 82 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Bauprodukten,“ die 

Wörter „in die CE-Kennzeichnungen und Leistungserklä-
rungen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011,“ eingefügt.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:
„(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll, soweit sie im Rahmen 

der Bauüberwachung Erkenntnisse über systematische 
Rechtsverstöße gegen die Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
erlangt, diese der für die Marktüberwachung zuständigen 
Senatsverwaltung mitteilen.“

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
37. § 85 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ 
durch die Angabe „§ 21 Absatz 3“ ersetzt.

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauartgenehmigung oder 

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Bauarten 
anwendet,“

c) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 22 Abs. 4“ durch die An-
gabe „§ 21 Absatz 3“ ersetzt.

d) In Nummer 6 werden die Angabe „§ 53 Absatz 1“ durch die 
Wörter „§ 53 Absatz 1 Satz 1, 2, 4 bis 7“ und die Angabe 
„§ 55 Absatz 1“ durch die Wörter „§ 55 Absatz 1 Satz 1 und 
2“ ersetzt.

e) In Nummer 7 werden nach dem Wort „benutzt“ die Wörter 
„oder ohne die erforderliche Genehmigung (§ 63b)“ eingefügt.

f) In Nummer 8 werden die Wörter „§ 61 Absatz 3 Satz 5“ 
durch die Wörter „§ 61 Absatz 3 Satz 6 und des § 63b Satz 3“ 
ersetzt.

38. § 86 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 und 2“ durch die 

Wörter „§ 3 Satz 1, § 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1“ er-
setzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 wird der abschließende Punkt 
durch ein Komma ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die Zuständigkeit für die vorhabenbezogene Bauart-
genehmigung nach § 16a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
und den Verzicht darauf im Einzelfall nach § 16a 

Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 2 ist zusätzlich 
über Folgendes zu informieren:
1. gegebenenfalls die Feststellung der Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
des Vorhabens nach § 5 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I 
S. 3370) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, § 3 des Berliner Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung vom 7. Juni 2007 (GVBl. S. 222) in der jeweils 
geltenden Fassung und § 8 des Landeswaldgesetzes vom 16. 
September 2004 (GVBl. S. 391), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 4. Februar 2016 (GVBl. S. 26, 55) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie er-
forderlichenfalls die Durchführung einer grenzüberschrei-
tenden Beteiligung nach den §§ 54 bis 59 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung,

2. die Art möglicher Entscheidungen oder, soweit vorhanden, 
den Entscheidungsentwurf,

3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des Verfahrens zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und Anhörung der betroffe-
nen Öffentlichkeit.

(5) Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die Bau-
vorlagen sowie die entscheidungserheblichen Berichte und 
Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehörde im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung vorliegen, einen Monat zur Einsicht auszule-
gen. Bauvorlagen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse ent-
halten, sind nicht auszulegen; für sie gilt § 10 Absatz 2 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes entsprechend. Bis zu zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit 
gegenüber der zuständigen Behörde schriftlich Einwendungen 
erheben; mit Ablauf dieser Frist sind alle öffentlich-rechtlichen 
Einwendungen ausgeschlossen. Satz 2 gilt für umweltbezogene 
Einwendungen nur für das Genehmigungsverfahren.

(6) Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die Bescheide nach Ab-
satz 2 Satz 2 zuzustellen sind, kann die Zustellung durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden; wurde eine Öffentlich-
keitsbeteiligung nach Absatz 4 durchgeführt, sind die Bescheide 
öffentlich bekannt zu machen. Die öffentliche Bekanntmachung 
wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil der Bescheide 
und die Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechender Anwendung 
des Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht werden; auf Nebenbe-
stimmungen ist hinzuweisen. Eine Ausfertigung des gesamten 
Bescheids ist vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei Wo-
chen zur Einsicht auszulegen. Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe, die die Behörde zu ihrer Entscheidung 
bewogen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie An-
gaben über das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit  
zugänglich zu machen; § 71 Absatz 2 bleibt unberührt. In der 
öffentlichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo und wann die 
Bescheide und die ihnen zugrunde liegenden Gründe eingesehen 
und nach Satz 7 angefordert werden können. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gelten die Bescheide auch Dritten gegenüber, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt; darauf 
ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentlichen 
Bekanntmachung können die Bescheide und ihre Begründungen 
bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, angefordert werden.“

30. § 73 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ 

ersetzt.
b) In Nummer 2 wird das Wort „sieben“ durch das Wort „sechs“ 

ersetzt.
31. § 75 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ er-
setzt.
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(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen nach den 
Grundanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 gegliedert sein.

(4) Die Technischen Baubestimmungen enthalten die in 
§ 17 Absatz 3 genannte Liste.

(5) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht nach An-
hörung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit der für 
das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung ein Muster 
einer Verwaltungsvorschrift über Technische Baubestim-
mungen bekannt und hat das bekannt gemachte Muster 
dauerhaft allgemein zugänglich zu machen. Die für das Bau-
wesen zuständige Senatsverwaltung kann sich bei dem Er-
lass der Verwaltungsvorschrift über Technische Baubestim-
mungen auf das bekannt gemachte Muster beziehen.“

40. § 89 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Verfahren“ ein 

Komma und das Wort „Übergangsvorschriften“ eingefügt.
b) Der bisherige Satz 1 wird Absatz 1.
c) Der bisherige Satz 2 wird Absatz 2.
d) Folgende Absätze 3 bis 6 werden angefügt:

„(3) Die vor dem 20. April 2018 eingeleiteten Verfahren 
sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschrif-
ten fortzuführen; die nach diesem Zeitpunkt geltenden Vor-
schriften sind mit Ausnahme des Fünften Teils jedoch anzu-
wenden, soweit diese für die Bauherrin oder den Bauherrn 
günstiger sind.

(4) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf Bauprodukten, 
die die CE-Kennzeichnung auf Grund der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen, ist ab dem 20. April 2018 nicht mehr 
zulässig. Sind bereits in Verkehr gebrachte Bauprodukte, die 
die CE- Kennzeichnung auf Grund der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011 tragen, mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, 
verliert das Ü-Zeichen ab diesem Zeitpunkt seine Gültigkeit.

(5) Bis zum 20. April 2018 für Bauarten erteilte allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulassungen oder Zustimmungen im 
Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung fort.

(6) Bestehende Anerkennungen als Prüf-, Überwachungs- 
und Zertifizierungsstellen bleiben in dem bis zum 20. April 
2018 geregelten Umfang wirksam. Vor diesem Zeitpunkt 
gestellte Anträge gelten als Anträge nach diesem Gesetz.“

Artikel 2 
Bekanntmachungserlaubnis

Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, die Bauordnung für Berlin in der vom Inkrafttreten dieses Ge-
setzes an geltenden Fassung bekannt zu machen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. April 2018

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Absatz 4 sowie die Zustimmung und den Verzicht 
auf Zustimmung im Einzelfall (§ 20) ganz oder teil-
weise auf andere Stellen zu übertragen,“

bb) In Nummer 2 und Nummer 4 wird jeweils die Angabe 
„§ 25“ durch die Angabe „§ 24“ ersetzt.

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung 

kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass für be-
stimmte Bauprodukte und Bauarten, auch soweit sie Anfor-
derungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hin-
sichtlich dieser Anforderungen § 16a Absatz 2 und die §§ 17 
bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind, wenn die ande-
ren Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.“

39. Nach § 86 wird folgender § 86a eingefügt:

„§ 86a 
Technische Baubestimmungen

(1) Die Anforderungen nach § 3 können durch Verwaltungs-
vorschrift der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung 
über Technische Baubestimmungen nach Anhörung der beteilig-
ten Kreise konkretisiert werden. Soweit bereits eine Anhörung 
der beteiligten Kreise vor der Bekanntmachung des Musters der 
Verwaltungsvorschrift über Technische Baubestimmungen nach 
Absatz 5 erfolgt ist, ist die Anhörung entbehrlich. Die Techni-
schen Baubestimmungen sind zu beachten. Von den in den Tech-
nischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemes-
sungs- und Ausführungsregelungen kann formlos abgewichen 
werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die 
Anforderungen erfüllt werden und in der Technischen Baube-
stimmung eine Abweichung nicht ausgeschlossen ist; § 16a Ab-
satz 2, § 17 Absatz 1 und § 67 Absatz 1 bleiben unberührt.

(2) Die Konkretisierungen können durch Bezugnahmen auf 
technische Regeln und deren Fundstellen oder auf andere Weise 
erfolgen, insbesondere in Bezug auf:
1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Teile,
2. die Planung, Bemessung und Ausführung baulicher Anlagen 

und ihrer Teile, 
3. die Leistung von Bauprodukten in bestimmten baulichen 

Anlagen oder ihren Teilen, insbesondere:
a) Planung, Bemessung und Ausführung baulicher Anla-

gen bei Einbau eines Bauprodukts,
b) Merkmale von Bauprodukten, die sich für einen Ver-

wendungszweck auf die Erfüllung der Anforderungen 
nach § 3 Satz 1 auswirken,

c) Verfahren für die Feststellung der Leistung eines Bau-
produktes im Hinblick auf Merkmale, die sich für einen 
Verwendungszweck auf die Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 3 Satz 1 auswirken,

d) zulässige oder unzulässige besondere Verwendungszwe-
cke,

e) die Festlegung von Klassen und Stufen in Bezug auf  
bestimmte Verwendungszwecke,

f) die für einen bestimmten Verwendungszweck anzugeben-
de oder erforderliche und anzugebende Leistung in Bezug 
auf ein Merkmal, das sich für einen Verwendungszweck 
auf die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 Satz 1 aus-
wirkt, soweit vorgesehen in Klassen und Stufen,

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur eines allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 16a Absatz 3 
oder nach § 19 Absatz 1 bedürfen,

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklä-
rung für ein Bauprodukt nach § 22,

6. die Art, den Inhalt und die Form technischer Dokumen-
tation.
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Zweites Gesetz
zur Änderung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes

Vom 9. April 2018

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes

Das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz vom 29. November 2013 
(GVBl. S. 626), das durch Gesetz vom 22. März 2016 (GVBl. 
S. 115) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „zweckentfremdet“ durch die 
Wörter „zu anderen als Wohnzwecken genutzt“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. das Genehmigungsverfahren von zweckfremder 
Wohnraumnutzung, insbesondere über Ersatzgeneh-
migungen, Negativatteste und über Nebenbestim-
mungen, sowie über Ausnahmen vom Genehmi-
gungserfordernis und Erleichterungen im Geneh-
migungsverfahren, sofern öffentliche Interessen im 
Sinne des § 3 Absatz 2 vorliegen und diese beson-
ders schwerwiegend sind,“

bb) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
cc) Folgende Nummern 5 bis 7 werden angefügt:

„5. das Verfahren zur Registrierung von Ferienwohnun-
gen oder Fremdenbeherbergungen und Zuteilung 
von Registriernummern nach § 5 Absatz 6 Satz 3,

6. die Angabe einer Registriernummer beim Anbieten 
und Bewerben von Ferienwohnungen und Fremden-
beherbergungen nach § 5 Absatz 6 Satz 3,

7. die Anforderungen an die Beschaffenheit und Be-
dingungen des angemessenen Ersatzwohnraums ge-
mäß § 3 Absatz 1 Satz 2 und 3.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Einleitungs-Halbsatz wird wie folgt gefasst:
 „Eine Zweckentfremdung im Sinne dieses Gesetzes 

liegt vor, wenn Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken 
genutzt wird, insbesondere wenn Wohnraum“

bb) In Nummer 4 wird das Wort „sechs“ durch das Wort 
„drei“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 2 wird nach dem Wort „berufliche“ das Wort 

„sonstige“ eingefügt.
bb) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. die Berliner Hauptwohnung, in der der tatsächliche 
Lebensmittelpunkt begründet wird, durch die Ver-
fügungsberechtigten oder die Nutzungsberechtigten 
zu anderen als Wohnzwecken mitbenutzt wird, ins-
gesamt aber die Wohnnutzung überwiegt (über 50 
vom Hundert der Fläche; bei Küche und Bad wird 
jeweils hälftige Nutzung unterstellt).“

cc) Nummer 6 wird aufgehoben.
c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Auf Verlangen haben die Verfügungsberechtigten 
und die Nutzungsberechtigten geeignete Unterlagen zum 

Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 2, sowie ihre 
Registriernummer nach § 5 Absatz 6 vorzulegen. Auf Ver-
langen haben die Verfügungsberechtigten und die Nutzungs-
berechtigten zu erklären, ob der befangene Wohnraum zu 
Wohnzwecken genutzt wird.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt:

„Es ist für die Dauer der angespannten Wohnungsmarktlage 
auch für den Fall der Rechtsnachfolge sicherzustellen, dass 
der Ersatzwohnraum, soweit er nicht von den Verfügungs-
berechtigten selbst genutzt wird, bei einer Vermietung dem 
Wohnungsmarkt zu angemessenen Bedingungen zur Verfü-
gung steht. Angemessene Bedingungen setzen Mieten vor-
aus, die für Wohnungen der entsprechenden Art von einem 
durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmerhaushalt allge-
mein aufgebracht werden können. Der angemessene Ersatz-
wohnraum muss grundsätzlich in räumlicher Nähe zu dem 
zweckentfremdeten Wohnraum oder zumindest in demsel-
ben Bezirk geschaffen werden, in dem die Zweckentfrem-
dung erfolgt beziehungsweise erfolgen soll.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Überwiegende schutzwürdige private Interessen sind

1. insbesondere bei einer Gefährdung der wirtschaftlichen 
Existenz oder bei nicht mehr erhaltungswürdigem Wohn-
raum gegeben. Eine Genehmigung aus diesen Gründen 
soll auf maximal drei Jahre befristet werden. Dabei ist 
unter Abwägung mit den konkreten persönlichen Um-
ständen insbesondere der Schutzzweck dieses Gesetzes 
zu berücksichtigen. Wirtschaftliche Dispositionen, wel-
che die Antragstellerin oder der Antragsteller nach dem 
13. Dezember 2013 getätigt haben, finden keine Berück-
sichtigung. Dem Antrag sind sämtliche für die Entschei-
dung erforderlichen Unterlagen und Nachweise beizu-
fügen. Die besonderen wirtschaftlichen Umstände, auf 
welche sich der Antrag stützt, sind von der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller auf eigene Kosten durch ein 
Gutachten einer anerkannten Wirtschaftsprüferin oder 
eines anerkannten Wirtschaftsprüfers nachzuweisen.

2. im Regelfall auch dann gegeben, wenn die jeweiligen 
Verfügungsberechtigten oder Nutzungsberechtigten ihre 
Berliner Hauptwohnung, in der der tatsächliche Lebens-
mittelpunkt begründet wird, während ihrer Abwesen-
heitszeiten zu anderen als Wohnzwecken verwenden und 
der Charakter als Hauptwohnung nicht angetastet wird.

3. bei einer Nebenwohnung in der Regel nur anzuerken-
nen, wenn die Nutzung im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 an höchstens 90 Tagen im Jahr erfolgt; besteht 
daneben eine Hauptwohnung oder mindestens eine wei-
tere Nebenwohnung der Antragstellenden im Land Ber-
lin, soll keine Genehmigung erteilt werden.

In den Fällen der Nummern 2 und 3 tragen die Antragstelle-
rinnen oder Antragsteller die Nachweispflicht und die Be-
weislast. Die zuständige Behörde stellt die Einhaltung dieser 
Regelungen durch zielgenaue Auflagen sicher.“

c) Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben.
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forderlichen Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte mit Wir-
kung für und gegen die Verfügungsberechtigten vorzunehmen 
und abzuschließen. Die Treuhänder haben den Verfügungsbe-
rechtigten und dem zuständigen Bezirksamt zu den von diesem 
bestimmten Zeitpunkten Rechnung zu legen. Die Treuhänder 
haben gegenüber den Verfügungsberechtigten Anspruch auf  
eine angemessene Vergütung und die Erstattung ihrer Auslagen. 
Erfolgt die Vergütung oder die Erstattung der Auslagen nicht  
innerhalb einer angemessenen Frist und erfolgt die Vergütung 
oder die Erstattung der Auslagen deshalb durch das Bezirksamt, 
handelt es sich bei diesen Kosten um öffentliche Lasten im Sin-
ne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung. Bei den Kosten der 
Ersatzvornahme handelt es sich um öffentliche Lasten im Sinne 
des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung.

(3) Mit der Bestellung der Treuhänderin oder des Treuhänders 
ist der oder dem Verfügungsberechtigten der Besitz an dem 
Grundstück entzogen und die Treuhänderin oder der Treuhänder 
in den Besitz eingewiesen. Das zuständige Bezirksamt ver-
schafft der Treuhänderin oder dem Treuhänder, erforderlichen-
falls mit Zwangsmaßnahmen, den tatsächlichen Besitz.

(4) Die Einsetzung der Treuhänderin oder des Treuhänders ist 
wieder aufzuheben, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben oder 
zur Sicherstellung der Wiederherstellung des Wohnraums für 
Wohnzwecke für die treuhänderische Tätigkeit kein Bedürfnis 
mehr besteht. Das zuständige Bezirksamt kann die Treuhänderin 
oder den Treuhänder, auch wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht vorliegen, jederzeit abberufen.

(5) Die Befugnis, andere Vollstreckungsmaßnahmen nach § 8 
Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwal-
tung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218) in Verbindung mit dem 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz anzuordnen, bleibt unbe-
rührt. § 4 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 4b 
Treuhänder bei leer stehendem Wohnraum

(1) Kommen die Verfügungsberechtigten einem Rückfüh-
rungsgebot nach § 4 Absatz 1 nicht nach, kann das zuständige 
Bezirksamt zur Wiederzuführung des Wohnraums zu Wohnzwe-
cken eine Treuhänderin oder einen Treuhänder einsetzen, sofern 
die Verfügungsberechtigten nicht nachweisen, dass sie selbst 
innerhalb der vom zuständigen Bezirksamt gesetzten Fristen die 
dafür erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt 
haben.

(2) § 4a Absatz 2 bis 5 gilt entsprechend.“
6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Im Einzelfall dürfen die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 

genannten Daten ohne Kenntnis der Auskunftspflichtigen 
durch Abfrage beim Landesamt für Bürger- und Ordnungs-
angelegenheiten (Bürgeramt), Wirtschaftsamt, Grundbuch-
amt, Handelsregister, bei der Investitionsbank Berlin und 
bei anderen Bezirksämtern sowie bei Verwaltern oder Haus-
verwaltungen der betroffenen Räumlichkeiten erhoben wer-
den, soweit
1. die in Absatz 1 genannten Personen ihrer Auskunfts-

pflicht nach Absatz 2 Satz 3 oder in § 2 Absatz 3 Satz 2 
oder ihrer Pflicht zur Nachweisführung nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 nicht nachkommen,

2. die in Absatz 1 genannten Personen eingewilligt haben 
oder

3. eine rechtzeitige Kenntnisgabe an die in Absatz 1 ge-
nannten Personen nicht möglich ist und keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass ihre schutzwürdigen Belan-
ge beeinträchtigt werden könnten und diese Stellen auf 
Grund einer Rechtsvorschrift zur Übermittlung der 
Daten befugt sind.“

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Rückführungs-, Räumungs- 

und Wiederherstellungsgebot
(1) Wird Wohnraum ohne die erforderliche Genehmigung 

zweckentfremdet, soll das zuständige Bezirksamt anordnen, dass 
Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte die Wohn-
gebäude, Wohnungen oder Wohnräume wieder Wohnzwecken 
zuzuführen haben (Rückführungsgebot). Das zuständige Be-
zirksamt setzt hierfür eine Frist, die im Regelfall einen Monat 
beträgt. Das zuständige Bezirksamt kann auch die Räumung an-
ordnen (Räumungsgebot). Wird Wohnraum im Sinne von § 2 
Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 5 zweckentfremdet, so kann 
das zuständige Bezirksamt die sofortige Unterlassung von Ver-
änderungen und Abrissmaßnahmen (Veränderungs- und Abriss-
stopp) verlangen.

(2) Ist Wohnraum so verändert worden, dass er nicht mehr für 
Wohnzwecke geeignet ist, soll das zuständige Bezirksamt an-
ordnen, dass der oder die Verfügungsberechtigte auf seine oder 
ihre Kosten den früheren Zustand wiederherstellt oder einen zu-
mindest gleichwertigen Zustand schafft (Wiederherstellungsge-
bot). Ein Wiederherstellungsgebot scheidet aus, soweit es für die 
Verfügungsberechtigten unzumutbar wäre. Dies ist der Fall, 
wenn die Herstellungskosten die ortsüblichen Kosten für einen 
Neubau in gleicher Größe, Ausstattung und am gleichen Stand-
ort überschreiten würden. Ist die Wiederherstellung des früheren 
Zustandes nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich, 
soll das zuständige Bezirksamt zum Ausgleich des Wohnraum-
verlustes die Schaffung von angemessenem Ersatzwohnraum 
oder die Zahlung eines Ausgleichsbetrages entsprechend § 3 Ab-
satz 1 Satz 5 und 6 verlangen. Kommt der oder die Verfügungs-
berechtigte einer Anordnung nach Satz 1 nicht nach, kann das 
Bezirksamt einen Anderen mit der Vornahme der Handlung auf 
Kosten der oder des Verfügungsberechtigten beauftragen. Bei 
den Kosten der Ersatzvornahme handelt es sich um öffentliche 
Lasten im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-14, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1217) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Wenn Um- oder Neubaumaßnahmen geplant sind und die-
se Maßnahmen durch ein unbefristetes Mietverhältnis erheblich 
erschwert würden, ist der Abschluss von Zeitmietverträgen 
(Zwischenvermietung) oder eine andere Zwischennutzung zu 
Wohnzwecken zur Abwendung von Zweckentfremdungen durch 
Leerstand grundsätzlich zumutbar.

(4) Rechtsbehelfe gegen auf der Grundlage dieses Gesetzes 
erlassene Verwaltungsakte haben keine aufschiebende Wirkung. 
Verwaltungsakte, die auf der Grundlage dieses Gesetzes erlas-
sen werden, gelten auch für und gegen den Rechtsnachfolger.“

5. Nach § 4 werden die folgenden §§ 4a und 4b eingefügt:

„§ 4a 
Treuhänder bei Veränderungen 

von Wohnraum
(1) Ist Wohnraum so verändert worden, dass er nicht mehr für 

Wohnzwecke geeignet ist, so kann das zuständige Bezirksamt 
zur Wiederherstellung für Wohnzwecke eine Treuhänderin oder 
einen Treuhänder einsetzen, sofern die Verfügungsberechtigten 
nicht nachweisen, dass sie selbst innerhalb der vom zuständigen 
Bezirksamt gesetzten Fristen die für die Wiederherstellung er-
forderlichen Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt haben.

(2) Die Treuhänder haben die Aufgabe, anstelle der Verfü-
gungsberechtigten den Wohnraum wieder für Wohnzwecke her-
zustellen. Sie haben das Recht und die Pflicht, das Grundstück 
zu verwalten und alle weiteren zur Erfüllung ihrer Aufgabe er-
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cc) Folgende Nummern 5 und 6 werden angefügt:
„5. entgegen § 5 Absatz 6 Satz 2 die zur Registrierung 

erforderliche Anzeige unterlässt, entgegen § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 erforderliche Unterlagen nicht vorlegt 
oder entgegen § 2 Absatz 3 Satz 2 eine Erklärung 
nicht oder nicht richtig abgibt,

6. entgegen § 5 Absatz 6 Satz 3 die Registriernummer 
nicht oder falsch angibt.“

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ein Verstoß gegen Satz 1 stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar.“

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 

können mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet 
werden; Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 5 
und 6 und Absatz 3 Satz 2 können mit einer Geldbuße bis zu 
250 000 Euro geahndet werden.“

8. § 9 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. April 2018

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die für die Übernachtungsteuer zuständige Behörde 

erteilt auf der Grundlage dieses Gesetzes in Verbindung mit 
§ 30 Absatz 4 Nummer 2 der Abgabenordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 S. 61), die zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden 
ist, dem zuständigen Bezirksamt in den Fällen des Absat-
zes 3 auf Ersuchen Auskünfte über die in Absatz 1 Num-
mer 1 bis 4 genannten und bekannten Daten, soweit diese 
zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich 
sind.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird der neue Absatz 5.
d) Nach dem neuen Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-

fügt:
„(6) Das Anbieten und Bewerben von Wohnraum zu an-

deren als Wohnzwecken, insbesondere auf Internetportalen, 
ist vorab durch die Verfügungsberechtigten oder die Nut-
zungsberechtigten dem zuständigen Bezirksamt anzuzeigen. 
Die Anzeige hat vor Aufnahme der von dem zuständigen 
Bezirksamt genehmigten zweckfremden Nutzung zu erfol-
gen. Auf Grund der Anzeige wird jeder zweckentfremdeten 
Wohnung eine eigene Registriernummer vom zuständigen 
Bezirksamt zugewiesen, die beim Anbieten und Bewerben 
der zweckfremden Nutzung des Wohnraums immer öffent-
lich sichtbar anzugeben ist. Die Pflicht zur Angabe der Re-
gistriernummer gilt ab 1. August 2018.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7.
7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 3 wird das Wort „unanfechtbaren“ durch das 

Wort „vollziehbaren“ und die Angabe „§ 4 Satz 2“ durch 
die Wörter „§ 4 Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 sowie § 4 Ab-
satz 2 Satz 1“ ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
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Verordnung
über die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart auf Grund der städtebaulichen Gestalt  

für das Gebiet „Wilhelmstraße“ im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte
Vom 28. März 2018

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Baugesetz-
buches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuches in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) geändert worden ist, verordnet 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen:

§ 1  
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der als Anlage 1 beigefügten Karte 
im Maßstab 1 : 2.500 mit einer Linie eingegrenzte Gebiet zwischen 
Hannah-Arendt-Straße, Wilhelmstraße, Mohrenstraße, Voßstraße 
und Gertrud-Kolmar-Straße sowie für die Grundstücke Voßstraße 
10–12/Gertrud-Kolmar-Straße 1, 3, 5, 7, 9/In den Ministergärten 1 
und Behrenstraße 1B, 1C/Wilhelmstraße 75–78/Hannah-Arendt-
Straße 2, 4, 6 im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte. Die Karte 
ist Bestandteil dieser Verordnung. Die Innenkante der Linie bildet 
die Gebietsgrenze.

§ 2  
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund 
seiner städtebaulichen Gestalt bedürfen in dem in § 1 bezeichneten 
Gebiet der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die 
Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. Die Genehmigung 
zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein 
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Orts-
bild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von 
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen An-
lage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des 
Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

§ 3  
Zuständigkeit

Die Genehmigung nach § 2 wird durch das Bezirksamt Mitte von 
Berlin erteilt.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs dieser 
Verordnung ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung 
zurückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 
des Baugesetzbuches ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Ab-
satz 2 des Baugesetzbuches mit einer Geldbuße belegt werden. 

§ 5  
Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Num-
mer 2 des Baugesetzbuches bezeichneten Zwecken dienen, und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 des Baugesetzbuches bezeichneten 
Grundstücke. Das Bezirksamt Mitte von Berlin unterrichtet die Be-
darfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt 
ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von 
§ 2, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen. 

§ 6  
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Baugesetz-
buches bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung ge-
genüber der für den Städtebau zuständigen Senatsverwaltung 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist werden die in den Nummern 1 bis 3 genann-
ten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buches und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuches unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart auf Grund 
der städtebaulichen Gestalt für das Gebiet „Wilhelmstraße“ im Be-
zirk Mitte von Berlin vom 8. Juli 2016 (GVBl. S. 461) außer Kraft.

Berlin, den 28. März 2018

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

L o m p s c h e r
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Anhang 1
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– Straßenverkehrsbehörde (mit Ausnahme der den Ämtern für 
Bürgerdienste zugewiesenen Aufgaben)

– Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen ein-
schließlich Friedhöfe und Kleingärten

– Landschaftsplanung.
3. Die Organisationseinheit unter I. Nummer 7 wird wie folgt ge-

regelt:
„Ordnungsamt“ mit den Aufgabenstellungen: 
– Ordnung im öffentlichen Raum (einschließlich verhaltens-

bedingten Lärms und Parkraumbewirtschaftung und -über-
wachung)

– Gewerbe (Wirtschaftsordnung, einschließlich Märkte)
– Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
– Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle nach § 37 Absatz 4.

4. Die Organisationseinheit unter III. Nummer 2 wird wie folgt ge-
regelt:
„Steuerungsdienst (einschließlich Geschäftsprozessmanagement 
und Digitalisierung)“.

§ 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2018 in Kraft. Zugleich tritt die 
Verordnung über die Gliederung des Bezirksamts vom 7. Januar 
2014 (GVBl. S. 22) außer Kraft. 

Berlin den 10. April 2018

Der Senat von Berlin

P o p
Bürgermeisterin

Andreas  G e i s e l
Senator für Inneres und Sport

Auf Grund des § 37 Absatz 1 Satz 2 des Bezirksverwaltungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. November 2011 
(GVBl. S. 692), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
14. März 2016 (GVBl. S. 90) geändert worden ist, verordnet der 
Senat von Berlin nach Beratung mit dem Rat der Bürgermeister:

§ 1 
Abweichende Regelung der Gliederung des Bezirksamts  

nach I. Nummer 1, 6 und 7 sowie III. Nummer 2 der Anlage  
zu § 37 Absatz 1 Satz 1 des Bezirksverwaltungsgesetzes 

Abweichend von der Anlage zu § 37 Absatz 1 Satz 1 des Bezirks-
verwaltungsgesetzes wird die Gliederung des Bezirksamts in nach-
folgend genannten Organisationseinheiten wie folgt geregelt:
1. Die Organisationseinheit unter I. Nummer 1 wird wie folgt ge-

regelt:
„Amt für Bürgerdienste“ mit den Aufgabenstellungen: 
– Bürgerämter (einschließlich der straßenverkehrsbehörd-

lichen Aufgabe der Ausgabe von Bewohnerparkausweisen 
und Ausnahmegenehmigungen für Gäste im Rahmen der 
Berliner Parkraumbewirtschaftung)

– Standesamt
– Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
– Wohnungsamt
– Wahlen.

2. Die Organisationseinheit unter I. Nummer 6 wird wie folgt ge-
regelt:
„Straßen- und Grünflächenamt“ mit den Aufgabenstellungen: 
– Tiefbau (Straßenplanung, Straßenneubau, Straßenunterhal-

tung, Straßenaufsicht)
– Straßenverwaltung 

Verordnung
über die Gliederung des Bezirksamts

Vom 10. April 2018
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